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§ 17 UmgrStG Bewertung der nicht
zu einem inlandischen
Betriebsvermogen gehorenden

Kapitalanteile

UmgrStG - Umgrundungssteuergesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.01.2024

1. (1)Der Einbringende hat Kapitalanteile, die nicht zu einem Betriebsvermégen gehoren, mit den nach 8 27a Abs. 3
Z 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 mal3gebenden Anschaffungskosten anzusetzen. Die Bewertungsregeln
des § 16 Abs. 1 zweiter Satz, Abs. 2 und 3 sind anzuwenden.

2. (1a)Eine sich im Zuge eines Anteilstausches aus der Anwendung der Bewertungsregelungen des Abs. 1 oder in
Verbindung mit § 16 Abs. 1 zweiter Satz ergebende Steuerschuld ist auf Antrag des Einbringenden nicht
festzusetzen, wobei § 27 Abs. 6 Z 1 lit. a bis c und 8 27a Abs. 3 Z 2 lit. b letzter Satz des
Einkommensteuergesetzes 1988 sinngemal anzuwenden sind. Zu einer Festsetzung kommt es im Fall der
tatsachlichen VerduBerung, des sonstigen Ausscheidens oder des steuerneutralen Untergangs der Gegenleistung
(8 19). Als tatsachliche VeraufRRerung der Gegenleistung gilt auch, wenn die eingebrachten Kapitalanteile von der
Ubernehmenden Gesellschaft verauBert werden oder sonst aus deren Betriebsvermdgen ausscheiden und in
diesem Zusammenhang ein Wegzug oder eine unentgeltliche Ubertragung der Gegenleistung durch den
Steuerpflichtigen erfolgt; diesfalls ist § 27 Abs. 6 Z 1 lit. a des Einkommensteuergesetzes 1988 nicht anzuwenden.

3. (2)Abweichend von Abs. 1 gilt Folgendes:

1. 1.Kapitalanteile, bei denen am Einbringungsstichtag ein Besteuerungsrecht der Republik Osterreich im
Verhaltnis zu anderen Staaten nicht besteht, sind mit dem gemeinen Wert anzusetzen, es sei denn, dass im
Einbringungsvertrag der Ansatz der niedrigeren Anschaffungskosten bzw. Buchwerte festgelegt wird.

2. 2.Kapitalanteile, bei denen am Einbringungsstichtag ein Besteuerungsrecht der Republik Osterreich auf
Grund einer Ausnahme von der unbeschrankten Korperschaftsteuerpflicht nicht besteht, sind mit dem
héheren gemeinen Wert anzusetzen.

In Kraft seit 22.07.2023 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/16
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/16
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/27
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/19
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/27
file:///

	§ 17 UmgrStG Bewertung der nicht zu einem inländischen Betriebsvermögen gehörenden Kapitalanteile
	UmgrStG - Umgründungssteuergesetz


